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Eintrag ber üDireftiott

ait bie Sûljreêbiacfantratung iit Ölten.

Orgaaifation freimiOiger Kiftirgriifnngtii
unb bie Verteilung eines leifterligloms.

(©efchtuji bet Bahreêoerfammlung be§ ©chroeiger. ©e-
raerbeoerbanbe§ nom

I. (Drgattifaiiott.
1. Ser ©chmeigerifche ©emerbeüerbanb forgt für bie

einheitliche Drganifation unb Surchführung ber fret»
miliigen ©Zeifterprüfungen unb erläfjt gu biefem Bmecte
bie nachftehenben

©eftimmungen;
2. Sie Oberleitungen ber ©Zeifterprüfungen unb

bie auf ©runb ber ©rgebniffe folder Prüfungen erfolgenbe
Verleihung ber ©Zeifterbiplome mirb ber
^irettion übertragen.

3. Sie Drganifatton unb Seititng ber ©Zeifter»
btufungen liegt in ber ©egel ben bent ©chmeigerifchen
®emerbcbcrbanbe angef<htoffenenfchmeigerif(hen©erufg»
berbänben ber Arbeitgeber ob, meldfe fich berpflichten,
biefen 33efd^lu§ gmcctentfprechenb uttb fadjgemäfj gu
bollgieben.

4. fÇatfê ein gcmäfj B'ff- 8 h'tegu befähigter ©enterbet
"m bas ©Zeifterbiplom bie ©Zeifterpiüfung gu befielen
"Hinfctjt, für feinen ©eruf jeboch noch teine fchmeigerifche

prganifation ber Slrbeitgeber befielt, fann bie Sbireftion
5J8 ©chmeigerifchen ©emerbcücrbanbeg entioeber bie

Prüfung felbft anorbnen unb leiten, ober barait eine
Hiegu geeignete ©ettion unter ©orbehalt ber ©inhaltung
"Her geltenben ©orfchriften betrauen.

Sn biefem $alle übernimmt ber betreffenbe ©eroerber
"He ben ©erufgberbänben übertragenen Pflichten unb
haften.

t 5. Ser ©chmeigerifche ©emerbeberbanb mirb
r"für forgen, bafi bie unter feiner Rührung organifierten
•Sceifterprüfungen üon ben ©ehörben grunbfäpch gut»
s®9®ifieti unb roo möglich auch gefe|li<h geregelt ober
bnangiell unterftüht merben, fowie bafi bie auf ©runb
J* ©rgebniffe folcher Prüfungen üon ihm gu üerleihenben
Jceifterbiplome àlg Slugroeig ber ©efähigung gut
'^Hftänbigen Slugübung etneg gemerblichen ©erufeg an»

I '

erlannt unb toenn nötig gegen ©Zifjbraud) ober ©Zifj»
achtung g e f dj ü h t roerben.

II. Uns prüfungsücrfahrcit.
6. Beber bem ©chmeigerifchen ©emerbeüerbanb an»

gefchloffene gentralifierte ©erufgüerbanb hat ««ter
Rührung unb ©Zitmirfung beg ©dhmeiger. ©emerbe»
üerbanbeg ©Zeifterprüfungen gu üeranftalten unb gu
biefem B«>ede i« einem ©rüf unggreglement ein
mit ben nachftehenben allgemeinen ©orfchriften über»
einftimmenbeg ©rüfungSberfahren aufguftetlen unb ber
Sirettion gut (Genehmigung gu unterbreiten.

SBeitergehenbe ©eftimmungen finb freigefteöt.
Siefeg ©eglement foH inSbefonbere bie Slnforberungen

an bie B«laffung gm ©rüfung, bie gu prüfenben gähigteiten
unb ftenntniffe ber Semerber, bie ©echte unb ©fliehten
ber gatheEferten unb bie ©ebingungen für B«erfennung
eines ©Zeifierbiplomeg enthalten.

Sie Sirettion mirb ein ©ormalreglement als
allgemeine unberbinbliche ^Begleitung auffteHen.

gachüermanbte ©erufgbetbänbe tonnen bie ©Zeifter»
Prüfungen geraeinfam burchführen.

©erufSberbänbe, melche bon biefen ©fliehten befreit
gu merben münfehen, haben ein mohlbegrünbeteg ©efud)
an ben Bentralborftanb beg ©chmeigerifchen ©emerbe»
üerbanbeg gu richten, meiner hinüber enbgültig ent»
fchetbet.

7. SebeS pom ©erufgüerbanbe gu ernennenbe

©rüfunggfollegium foil aug minbeftenS 2 $a<h=
efperteit für bie prattifche unb theoretifdhe ©rüfung
(B'ffer 9, lit, a unb b), unb aug ebenfo bieten ©Eperten
für bie ©rüfung über ©erufS» unb ©eäjtgtunbe (Biffer 9,
lit. c) unter einem gemeinfamen ftänbigen ©otftfcenben
befielen.

8. B«t ©Zeifterpiüfung ift jeber ©erufggenoffe, oh«e
©üdficht auf ©tanb, ^ertunft, ©efenntnis unb ©efchtecht
gugutaffen, fofern er nachmeift, bafi er bie ©erufg»
lehre in einer Söerfftatt ober gachf(h«le orbnungggemäB
beftanben hat unb bon guftctnbigen ©ehörben ober ©or»
ftänben gur B«t«ff««9 empfohlen mirb.

9. geber ©emerber um bag ©Zeifterbiplom h«t gum
minbeften fotgenbe ©rüfungen gu befiehen.

a) Sie praEtifche ©rüfung in einer bom ©cüfungg»
foHegium g« begeichnenben SBerfftätte, beftehenb
in einer bon ben gacheEperten borgufchreibenben
unb bor ihren Stugen felbftänbig augguführenbeu
Slrbeitgprobe, nebft einer bagu gehörenben
Beichnung unb $ofienberedhnung.
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Schweiz. Gewerbeverband.
Antrag der Direktion

an die Jahresversammlung in Ölten.

SrWiMn smmllMr MeifterpriifWeii
md die Verleihung eines MeiftnWloms.

(Beschluß der Jahresversammlung des Schweizer. Ge-
werbeverbandes vom

I. Organisation.
1. Der Schweizerische Gewerbeverband sorgt für die

einheitliche Organisation und Durchführung der frei-
willigen Meisterprüfungen und erläßt zu diesem Zwecke
die nachstehenden

Bestimmungen:
2. Die Oberleitungen der Meisterprüfungen und

die auf Grund der Ergebnisse solcher Prüfungen erfolgende
Verleihung der Meisterdiplome wird der
Direktion übertragen.

3. Die Organisation und Leitung der Meister-
Prüfungen liegt in der Regel den dem Schweizerischen
Eewerbcverbande angeschlossenen schweizerischen Berufs-
perbänden der Arbeitgeber ob, welche sich verpflichten,
diesen Beschluß zweckentsprechend und sachgemäß zu
vollziehen.

4. Falls ein gemäß Ziff. 8 hiezu befähigter Bewerber
Uw das Meisterdiplom die Meisterpiüfung zu bestehen

Wünscht, für seinen Beruf jedoch noch keine schweizerische

Organisation der Arbeitgeber besteht, kann die Direktion
pss Schweizerischen Gewerbeverbandes entweder die

Prüfung selbst anordnen und leiten, oder damit eine
Aezu geeignete Sektion unter Vorbehalt der Einhaltung
aller geltenden Vorschriften betrauen.

In diesem Falle übernimmt der betreffende Bewerber
alle den Berufsverbänden übertragenen Pflichten und
tasten.

st. Der Schweizerische Gewerbeverband wird
?afür sorgen, daß die unter seiner Führung organisierten
Meisterprüfungen von den Behörden grundsätzlich gut-
^heißen und wo möglich auch gesetzlich geregelt oder
Vnanziell unterstützt werden, sowie daß die auf Grund

^ Ergebnisse solcher Prüfungen von ihm zu verleihenden
Zseisterdiplome àls Ausweis der Befähigung zur
lkwständigen Ausübung eines gewerblichen Berufes an-

erkannt und wenn nötig gegen Mißbrauch oder Miß-
achtung geschützt werden.

II. Das Prüfungsverfahren.
6. Jeder dem Schweizerischen Gewerbeverband an-

geschlossene zentralisierte Berufsverband hat unter
Führung und Mitwirkung des Schweizer. Gewerbe-
Verbandes Meisterprüfungen zu veranstalten und zu
diesem Zwecke in einem Prüfungsreglement ein
mit den nachstehenden allgemeinen Vorschriften über-
einstimmendes Prüfungsverfahren aufzustellen und der
Direktion zur Genehmigung zu unterbreiten.

Weitergehende Bestimmungen sind freigestellt.
Dieses Reglement soll insbesondere die Anforderungen

an die Zulassung zur Prüfung, die zu prüfenden Fähigkeiten
und Kenntnisse der Bewerber, die Rechte und Pflichten
der Fachexperten und die Bedingungen für Zuerkennung
eines Meisterdiplomes enthalten.

Die Direktion wird ein Normalreglement als
allgemeine unverbindliche Wegleitung aufstellen.

Fachverwandte Berufsverbände können die Meister-
Prüfungen gemeinsam durchführen.

Berussverbände, welche von diesen Pflichten befreit
zu werden wünschen, haben ein wohlbegründetes Gesuch
an den Zentralvorstand des Schweizerischen Gewerbe-
Verbandes zu richten, welcher hierüber endgültig ent-
scheidet.

7. Jedes vom Berufsverbande zu ernennende

Prüfungskollegium soll aus mindestens 2 Fach-
experten für die praktische und theoretische Prüfung
(Ziffer 9, lit. a und b), und aus ebenso vielen Experten
für die Prüfung über Berufs- und Rechtskunde (Ziffer 9,
lit. o) unter einem gemeinsamen ständigen Vorsitzenden
bestehen.

8. Zur Meisterprüfung ist jeder Berufsgenosse, ohne
Rücksicht auf Stand, Herkunft. Bekenntnis und Geschlecht

zuzulassen, sofern er nachweist, daß er die Berufs-
lehre in einer Werkstatt oder Fachschule ordnungsgemäß
bestanden hat und von zuständigen Behörden oder Vor-
ständen zur Zulassung empfohlen wird.

9. Jeder Bewerber um das Meisterdiplom hat zum
mindesten folgende Prüfungen zu bestehen.

a) Die praktische Prüfung in einer vom Prüfungs-
kollegium zu bezeichnenden Werkstätte, bestehend
in einer von den Fachexperten vorzuschreibenden
und vor ihren Augen selbständig auszuführenden
Arbeitsprobe, nebst einer dazu gehörenden
Zeichnung und Kostenberechnung.
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Sie SluSfühtuttg eines üft e i ft e r ft ü d e § nebft
Zeichnungen ober ßoftenberedjnungen ift frei»
willig; faHS ein foId)eS bei ber Veurteilung in
Vetraä)t fommt, ï)at ber Veroerber fdjriftlid) unb
burd) £anbgelübte gu etflären, baft er baS 2Jteifter=
ftüd nebft Zubehörben felbftänbig unb offne irgenb=
rueldtje Veiljilfe angefertigt habe, ober ebentuell
eine folche anzugeben;

b) eine tljeoretifche Prüfung, beftetjenb in einer
burch bie ga<he£perten borgunehmenben fdjriftlichen
unb münblichen 9iad)roeifung ber gur felbftcinbigen
Ausübung beS betreffenben Berufes ober VerufS»
groeigeS unbebingt erforberlidhen $enntniffe ber
roid)tigften 9îoh= unb £ilfSftoffe, foioie itjrer 93egug3=
quellen, VerroenbungSarten unb VegugSpreife;
ferner ber gebräuchlichen äßerfgeuge, SRotoren unb
9Waf<hinen unb ihrer §anbt)abung; ber üblichen
SlrbeitSberrichtungen unb beS bamit berbunbenen
Zeit= unb SoftenaufroanbeS;

c) eine Prüfung über VerufS= unb 9îed)tSfitube,
beftehenb in einer burd) fad)funbige ©rperten bor=
gunehmenben fdjriftlid^en ober miinblid)en 9îad)»
roeifung ber gur felbftcinbigen Ausübung eines
VerufeS unbebingt notroenbigen ^enntniffe in ber
23ud)füt)rung, im preisberechnen unb im beruflichen
Rechnen; ferner ber elementaren Senntniffe über
2Be<hfel=, VetreibungS= unb ÂonfurSreçht, V5erf=
unb Sienftbertrag, ^aftpftid^t-, UnfallUerfid)erungS*,
©eroerbe* unb SUbeiterfäjuf3=@efchgebung.

10. Sie VerufSOerbcinbe Ejaben bie prüfungS*
e^perten angemeffm gu entfdjäbigen. ©ie finb
berechtigt, für bie itjnert barauS ermadjfenben Soften bom
Veroerber eine mäfjige Prüfungsgebühr gum borauS
gu erheben.

11. Sie Prüfungen finb in ber ifteget nicht öffentlich.
Sen Seroerbern foil burch genügenbe Vetanntmad)ung
ber ZuluffungSbebingungen unb beS prüfungSberfahrenS
©elegenljeit geboten roerben, fi<h redpgeitig borgubereilcrt
unb minbeftenS innert SaljreSfrift cm einer Prüfung
teilnehmen gu tonnen.

12. Sie prüfungSergebniffe finb für jebe ber
in giff. 9 ermähnten Prüfungen gefonbert gu t a £ t e r e n,
unb groar mit ben einheitlichen 9îoten;

borgüglich — gut — befriebigenb — ungenügenb.
13. Siefe 9îoten finb in ein PrüfungSgeugniS

eingutragen, bom Präfibenten beS PrüfungStolIegiumS
gu untergeid)nen, bem Veroerber fofort mitguteilen unb
in einem bom VcrufSöerbanb gu führenbett Dîegifter
borgorner ten.

14 Sofort nach Slbfchtufj einer Prüfung hat ber
Voiftanb beSSerufSberbanbcS eineSlbfchrift beS prüfungS
gcugniffeS nebft ben in Qiffer 19 geforberten SluSroeifen
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mit einem Antrag auf Verleihung ober Slbtehnung
beSäfteifterbiptomSanbieSirettion beS©chroeiger.
©eroerbeberbanbeS eingufenben.

3m PrüfungSgeugniS ift ber Veruf ober fpegieile
VerufSgroeig,in welchem bie Prüfung abgelegt rourbe,
genau angugeben.

15. Sie VerufSberbänbe hüben alljährlich über bie

©rgebniffe ber bon ihnen burdhgefüfjrten Slteifter»
ptü'fungen unb bie bamit gemachten (Erfahrungen
einen Ver ich t cm bie Sireftion beS ©dhroeigerifd^en
©eroerbeberbanbeS gu erftatten.

16. Sie ©rgebniffe aller ÜDteifterprüfungen
unb bie SRamen ber neuen 3nl)aber eines fDîeifter»
biplomS roerben alljährlich burch ben ©chroeigerifchen
©eroerbeberbanb üeröffentlicht unb in ein @efamt=9tegifter
eingetragen.

III. JlleifterMpIom.
17. SaS SDteifterbiplom ift eine Urfunbe, welche

begeugt, baff beren Inhaber bie Vefahigung gur
felbftänbigen Ausübung eines geroerblidjen VerufeS
befijjt unb bie ihn gegenüber ben Veljörben unb ber
Äunbfchaft als tüchtigen unb ehrenroerten äKeifier
empfiehlt.

18. SaS fflîeifterbiplom roirb bom ©chroeiger.
©eroerbeberbanb in einheitlicher groedentfpred)enber
unb roürbiger iHuSftattung erftetlt unb an bie bagu
berechtigten Veroerber bireft auSgehänbigt.

Sie Urfunbe roirb gefe^lid) gefd)üfctj ihre Stach'
ahmung ober 9lbänberung fann ftrafrechtlich berfolgt
roerben.

19. SaS SJÎeifterbiplom barf nur an folche Veroerber
betliehen roerben, welche

a) fich über eine roohlbeftanbene VerufSlehre in
einer SBerfftätte ober gad)fd)ule burd) einen Seht'
brief ober ein gleichwertiges Zeugnis, foroie über
eine minbeftenS groeijährige Sien ftgeit als ©etjilfc
ober SBetfführer auSrocifen fönnen;

^ b) einen guten Seumunb genießen unb in bürgerlichen
fechten unb ©fjeen fielen ;

c) bie bon einem Organ beS ©chroeiger. ©eroerbe*
bcrbanbeS burchgeführte SJieifterprüfung mit
(Erfolg beftanben f)aben ober burd) Vefchlufj
eineS VerufeberbanbeS auf ©runb ber in 3'ff- 2®

hienach enthaltenen Vebingungen bon bem Veftefjen
einer folchen Prüfung bifpenfiert rootben finb;

d) ÜDtitgtieb einer ©eftion ober ©ingelmttglieb beS

©chroeigerifchen ©eroerbeberbanbeS finb.
20. Veroerber um bas ÛJÎeifierbiplom énnen burch

ben Vorftanb einer beruflichen ©eftion beS ©djroeiger.
©eroerbeberbanbeS bom Vefteljen einer SJteifterprüfung
bifpenfiert roerben, faÜS fie

a) ihren Veruf feit minbeftenS groei fahren felbftcmbig
ober als Perantmortlidjer technifdjer Seiter eines
geroerblichen ©efchäftcS ausüben;

b) fich kurd) ihre bisherige VerufStätigfeit als fach'
funbige, getreue unb ehrenwerte ©tanbeSgenoffen
bewährt |a&en.

• 21. SaS betlieljene ülteifterbiplom fann auf ülntrag
eines VernfSberbatibeS ober ber Sireftion burch Sefchlut
beS ^entralborftanbeS beS ©chroeiger. ©eroerbeberbanbeS
roieber entgegen ober ungültig erflärt roerben, wenn
nachgeroiefen roirb, bafe beffen Inhaber bei ber Slnmelbung
ober Slblegung ber Slieifterprüfung einer Säufchung ber

Prüfungsorgane fich fctjulbig gemacht ober burch unreelle»

pfüditroibrige §anblungen bie ©efamtintereffen beS

©eroerbeftanbeS gefchäbigt hat, ober ftrafrechtlidh öet*
urteilt roorben ift.

22. Ser ©mpfattg beS 9JteifterbiplomS berethtiß^
beffen Suhaber, fich als biplomierter SJteifter ga
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Die Ausführung eines Meisterstückes nebst
Zeichnungen oder Kostenberechnungen ist frei-
willig; falls ein solches bei der Beurteilung in
Betracht kommt, hat der Bewerber schriftlich und
durch Handgelübte zu erklären, daß er das Meister-
stück nebst Zubehörden selbständig und ohne irgend-
welche Beihilfe angefertigt habe, oder eventuell
eine solche anzugeben;

d) eine theoretische Prüfung, bestehend in einer
durch die Fachexperten vorzunehmenden schriftlichen
und mündlichen Nachweisung der zur selbständigen
Ausübung des betreffenden Berufes oder Berufs-
zweiges unbedingt erforderlichen Kenntnisse der
wichtigsten Roh- und Hilfsstoffe, sowie ihrer Bezugs-
quellen, Verwendungsarten und Bezugspreise;
ferner der gebräuchlichen Werkzeuge, Motoren und
Maschinen und ihrer Handhabung; der üblichen
Arbeitsverrichtungen und des damit verbundenen
Zeit- und Kostenaufwandes;

e) eine Prüfung über Berufs- und Rechtsknnde,
bestehend in einer durch sachkundige Experten vor-
zunehmenden schriftlichen oder mündlichen Nach-
Weisung der zur selbständigen Ausübung eines
Berufes unbedingt notwendigen Kenntnisse in der
Buchführung, im Preisberechnen und im beruflichen
Rechnen; ferner der elementaren Kenntnisse über
Wechsel-, Betreibungs- und Konkursrecht, Werk-
und Dienstvertrag, Haftpflicht-, Unfallversicherungs-,
Gewerbe- und Ärbeiterfchutz-Gesitzgebung.

1V. Die Berussverbände haben die Prüfungs-
experten angemessen zu entschädigen. Sie sind
berechtigt, für die ihnen daraus erwachsenden Kosten vom
Bewerber eine mäßige Prüfungsgebühr zum voraus
zu erheben.

11. Die Prüfungen sind in der Regel nicht öffentlich.
Den Bewerbern soll durch genügende Bekanntmachung
der Zulaffungsbedingungen und des Prüfungsverfahrens
Gelegenheit geboten werden, sich rechtzeitig vorzubereiten
und mindestens innert Jahresfrist an einer Prüfung
teilnehmen zu können.

12. Die Prüfungsergebnisse sind für jede der
in Ziff. 9 erwähnten Prüfungen gesondert zutaxieren,
und zwar mit den einheitlichen Noten;

vorzüglich — gut — befriedigend — ungenügend.
13. Diese Noten sind in ein Prüfungszeugnis

einzutragen, vom Präsidenten des Prüfungskolleginms
zu unterzeichnen, dem Bewerber sofort mitzuteilen und
in einem vom Bcrufsverband zu führenden Register
vorzumerken.

14 Sofort nach Abschluß einer Prüfung hat der
Vorstand dcs Berufsverbandcs eine Abschrift des Prüfungs
zcugnisscs nebst den in Ziffer 19 geforderten Ausweisen
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mit einem Antrag auf Verleihung oder Ablehnung
des Meisterdiploms an die Direktion des Schweizer.
Gewerbeverbandes einzusenden.

Im Prüfungszeugnis ist der Beruf oder spezielle
Berufszweig, in welchem die Prüfung abgelegt wurde,
genau anzugeben.

15. Die Berussverbände haben alljährlich über die

Ergebnisse der von ihnen durchgeführten Meister-
ptüfungen und die damit gemachten Erfahrungen
einen Bericht an die Direktion des Schweizerischen
Gewerbeverbandes zu erstatten.

16. Die Ergebnisse aller Meisterprüfungen
und die Namen der neuen Inhaber eines Meister-
diploms werden alljährlich durch den Schweizerischen
Gewerbeverband veröffentlicht und in ein Gesamt-Register
eingetragen.

III. Sas ZNeisterdîxlom.
17. Das Meisterdiplom ist eine Urkunde, welche

bezeugt, daß deren Inhaber die Befähigung zur
selbständigen Ausübung eines gewerblichen Berufes
besitzt und die ihn gegenüber den Behörden und der
Kundschaft als tüchtigen und ehrenwerten Meister
empfiehlt.

18. Das Meisterdiplom wird vom Schweizer.
Gewerbeverband in einheitlicher zweckentsprechender
und würdiger Ausstattung erstellt und an die dazu
berechtigten Bewerber direkt ausgehändigt.

Die Urkunde wird gesetzlich geschützt; ihre Nach-
ahmung oder Abänderung kann strafrechtlich verfolgt
werden.

>

19. Das Meisterdiplom darf nur an solche Bewerber
verliehen werden, welche

a) sich über eine wohlbestandene Berufslehre in
einer Werkstätte oder Fachschule durch einen Lehr-
brief oder ein gleichwertiges Zeugnis, sowie über
eine mindestens zweijährige Dien stzeit als Gehilfe
oder Werkführer ausweisen können;

b) einen guten Leumund genießen und in bürgerlichen
Rechten und Ehren stehen;

e) die von einem Organ des Schweizer. Gewerbe-
Verbandes durchgeführte Meisterprüfung mit
Erfolg bestanden haben öder durch Beschluß
eines Berufsverbandes auf Grund der in Ziff. 2V
hienach enthaltenen Bedingungen von dem Bestehen
einer solchen Prüfung dispensiert worden sind;

ä) Mitglied einer Sektion oder Einzelmitglied des

Schweizerischen Gewerbeverbandes sind.
2V. Bewerber um das Meisterdiplvm Annen durch

den Vorstand einer beruflichen Sektion des Schweizer.
Gewerbeverbandes vom Bestehen einer Meisterprüfung
dispensiert werden, falls sie

g) ihren Beruf seit mindestens zwei Jahren selbständig
oder als verantwortlicher technischer Leiter eines
gewerblichen Geschäftes ausüben;

b) sich durch ihre bisherige Berufstätigkeit als fach"
kundige, getreue und ehrenwerte Standesgenoffen
bewährt haben.

21. Das verliehene Meisterdiplom kann auf Antrag
eines Berufsverbandes oder der Direktion durch Beschluß
des Zentralvorstandes des Schweizer. Gewerbeverbandes
wieder entzogen oder ungültig erklärt werden, wenn
nachgewiesen wird, daß dessen Inhaber bei der Anmeldung
oder Ablegung der Meisterprüfung einer Täuschung der

Prüfungsorgane sich schuldig gemacht oder durch unreelle,
pflichtwidrige Handlungen die Gesamtinteressen des

Gewerbestandes geschädigt hat, oder strafrechtlich ver-
urteilt worden ist.

22. Der Empfang des Meisterdiploms berechtigt
dessen Inhaber, sich als diplomierter Meister zu



Nr. 25 gUnftr. fäjttict;,. çnttbm. ^eitnng („SJleifterblatt") 247

£>esetdörien unb biefen (Ehrentitel öffenltid) gu befunben.
23. SBer oî>rte Berechtigung fid) als „ biplomierter

^îeifier" ausgibt ober ben ©tauben erroedt, baB er
\Sttf)aber eineê SDteifterbiplomS fet, fann nom 3entrat=
"»rftanb beë ©cfpoeiger. ©eroerbeoerbanbeS firafredjtlid)
"erfolgt roerben.

24. ®ie BerufSoerbänbe, roelche SJteifterprüfungen
durchführen, finb berechtigt, bie 2lufnat)me neuer SJUt=

Qlieber oon bem SluSioeiS über eine beftanbene 9Jteifter<
Prüfung abhängig gu madjen.

2öol)nfttd)en*
(SottefpoitPeng.)

Sei ber heutigen Borfchrift für äufjerft fpatfameS
*8auen wirb bie grage ber SBohnfüche neuerbingS in
ben Vorbergritnb gerüdt. 2)iefeS ©ebitbe fam gu uns
?ü»S $eutf<hlanb. lieber bie Bor= unb Stadtteile biefer
Neuerungen gehen bie Slnfichten foroohHn gajhfreifen
j"ie bei ben Beroohnern bei uns noch roeit auSeinanber.
*Ötr erinnern uns audi), baB anläBlidE) eines BefudjeS
°"n ftäbtifd^en äBohnhäufern in Zürich ber Vertreter
°er ©tabt bie praftifct) unb fdf)ön erfteflten SSohnfüthen
"'d)t gur Stadtatmung empfehlen tonnte. äBoljl hat
JJton in SluSftedungen — mir erinnern namentlich an

lefcte SBerfbunbauSftedung in gürich — reichlich
Gelegenheit, foldte SBohnfüchen Perfdtiebenfier Strt gu
Ben, unb man ift bei ber fdtiönen unb groedmäBigen
"üSftattung leidet berfudtt, fie als borteitfjaftgu beurteilen;
?bet roenn man eine 2Bol)nfüche befuctt, bie einige $eit
?enu|t rourbe, fo änbert fidt bas Bilb. Stamentlidt

hinter ergeben fict gefunbteitlidte Stadtteile; benn
P'efet ïeit ber SBohnung liegt meiftenS gegen Sterben,

Hochherb berfchtechtert bie Suft, ber Sßafferbampf
rBgt geucf)tigfeit, bei ben ©aSterben unb inSbefonbere

ben ©aSapparaten fehlt ber Slbgug, ber Heri<ht=

Ji"*l ftimmt nidtt gang für ein 2öohn= unb (EB»

süittter ufro. §err ißrofeffor ißaut SJfebeS fdtreibt
biefen ©egenftanb in ber .geitfehrift »®te BolfS»

çj Snnng„ fotgenbeS: „©elbft bei ber SInorbnung
üe§ teiber in ben SJtafjen meift ungulängtidten
PülrautneS bleibt bie SBohnfüche immer ein SBohnraum

|püer Hlaffe. ®er eigentliche Hochbetrieb, ber ©chmuh,
y ""ft unb ©erüche Perurfadtt, geht nach W« bor in

Hüdhe felbft bor fidt- S)ie |>auSfrau mirb es fid)
fàrî "®Wen laffert, hier bie Hartoffein unb Stuben gu

ero ^cn ftotl gu fachen. Stun mirb man mir
Regnen, baB auch öei mehrräumigen SBohnungen bie
""tilie ben gröBten ïeil beS îageë in ber Hüche ber=

bringt unb bort bie SJtahlgeiten einnimmt, ©erabe in
ber Hüche finbet man aber oft guftcinbe, bie jeber
Befchreibung fpotten. Bor ädern ift es gu bebauern,
baff biefer Staum bei befonberS befd)ränften Berhattniffen
auch noch als ©chtafftätte bienen muB. §ier geigen
fidt ?Mgen jene" fctledtten Sßohnfitte, bie auch in
ber Hleinrootnung bie gute ©tube, bie fogenannte falte
Bracht, nicht entbehren miß, biefen Staum aber nicht
benuht. 2>aS auSfdtlieBlidte 2Bol)nen in ber SBohnfüdte
aber bilbet, befonberS bei gamilien mit Hinbern, mirflidh
nicht baS 3beal einer gefunben SßohnungSfürforge".

SBenn auch biefe SluSfehungen nicht burchmegS auf
unfere fdhmeigerifdhen Serhältniffe unb SBohnfitten gu=
treffen, fo enthalten fie boch manchen behergigenSmerten
SBinf. SBir haben fchon in berfdtiebenen ©täbten SSohn=
füchen befudtt unb mit ben SStietern barüber gefprochen.
3m adgemeinen ift ber ©ctmeiger Strbeiter, ber htnfichtlidt
SBohnung etmaS höhere Slnfprüdte ftedt als ber beutfdte
Slrbeiter, nicht befonberS für bie 2ßohnfudte eingenommen;
namentlich bie grau roünfcht fich eine Hü(|e, rao fie
adein fchalten unb malten faun. SStan mirb fich bal)er
bei ©rftedung bon SBohnhauSfolonien für Slrbeiter ober
Slngeftellte bie ©acte moht überlegen muffen, ob bie
SBohnfüche mirftich eine ©rfparniS bringt, bie mit ben
bamit berbunbenen gefunbheitlichen Stachteilen unb mit
bem iDtanget an eine gemiffe Sehaglictfeit in feinem
richtigen Verhältnis ftcht. Unfere ©dtmeiger grau ift
fich bortäufig nicht an bie Sßohnfüche gemöhnt, unb
ba bie grau mehr in ber SBohnung herbringt als
ber SOtann, fo fod fie in biefer michtigen gcage auch gehört
roerben, bebor man mit einem folchen ißrojeft bor bie
©enoffenfehaft ober bor bie DeffentlichEeit tritt.

@S märe für bie bieten Slrchiteften, Sehörben unb
©enoffenfdhaften, bie fich heute mit ber Gsrfteflung bon
bißigen SBohnungen befchäftigen, mol)l fehr ermünfeht,
roenn fidh über biefe grage auf ©runb bon (Erfahrungen
unb Seobachtungen roeitere Stimmen hören iiefjen.

ücrband$we$eit.
|>anbrocr!er= unb ©eroerficaerein Slbelboben (Sern).

Unter biefem Stamen grünbete fich mit ©ih in Slbetboben
ein Verein, roelcher begroedt: ®ie görberung ber freunb-
fchaftltdjen Vegiepungen ber Qubuftrieüen, ®eroerbetrei=
benben unb ^anbroerfer oon Slbelboben, Pflege ber
©olibarität, foroie Hebung ade§ beffen, ioa§ ^»anbroerf,
©eroerbe, Qttbuftrie unb Çanbel betrifft; Vefpredhung
unb Begutachtung geroerblicher, roirtfchaftlicher unb öffent*
lidher gragen; Regelung beS Hrebit» unb ©ubmiffionS»
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bezeichnen und diesen Ehrentitel öffentlich zu bekunden.
23. Wer ohne Berechtigung sich als „diplomierter

Meister" ausgibt oder den Glauben erweckt, daß er
Inhaber eines Meisterdiploms sei, kann vom Zentral-
vorstand des Schweizer. Gewerbeverbandes strafrechtlich
verfolgt werden.

24. Die Bernfsverbände, welche Meisterprüfungen
durchführen, sind berechtigt, die Aufnahme neuer Mit-
glieder von dem Ausweis über eine bestandene Meister-
Prüfung abhängig zu machen.

Wohnküchen.
(Korrespondenz.)

Bei der heutigen Vorschrift für äußerst sparsames
Bauen wird die Frage der Wohnküche neuerdings in
den Vordergrund gerückt. Dieses Gebilde kam zu uns
^us Deutschland. Ueber die Vor- und Nachteile dieser
Neuerungen gehen die Ansichten sowohl in Fachkreisen
Me bei den Bewohnern bei uns noch weit auseinander.
Nir erinnern uns auch, daß anläßlich eines Besuches
°vn städtischen Wohnhäusern in Zürich der Vertreter
der Stadt die praktisch und schön erstellten Wohnküchen
^icht zur Nachahmung empfehlen konnte. Wohl hat
?Mn in Ausstellungen — wir erinnern namentlich an

^ letzte Werkbundausstellung in Zürich reichlich
Gelegenheit, solche Wohnküchen verschiedenster Art zu
^hen, und man ist bei der schönen und zweckmäßigen
Ausstattung leicht versucht, sie als vorteilhaft zu beurteilen;
Mer wenn man eine Wohnküche besucht, die einige Zeit
pkuutzt wurde, so ändert sich das Bild. Namentlich
?U Winter ergeben sich gesundheitliche Nachteile; denn
vleser Teil der Wohnung liegt meistens gegen Norden,

Kochherd verschlechtert die Luft, der Wasserdampf
^?ugt Feuchtigkeit, bei den Gasherden und insbesondere

á den Gasapparaten fehlt der Abzug, der Kericht-
Avel stimmt nicht ganz für ein Wohn- und Eß-
fUliner usw. Herr Professor Paul Mebes schreibt

diesen Gegenstand in der Zeitschrift „Die Volks-
^?vhnung„ folgendes: „Selbst bei der Anordnung

Nes Zitier in den Maßen meist unzulänglichen
pülraumes bleibt die Wohnküche immer ein Wohnraum

AMter Klasse. Der eigentliche Kochbetrieb, der Schmutz,
h

uvst und Gerüche verursacht, geht nach wie vor in

hl Küche selbst vor sich. Die Hausfrau wird es sich

sck^s uehmen lassen, hier die Kartoffeln und Rüben zu
^alen und den Kohl zu kochen. Nun wird man mir
^Zgegllen, daß auch bei mehrräumigen Wohnungen die
"Mlie den größten Teil des Tages in der Küche ver-

bringt und dort die Mahlzeiten einnimmt. Gerade in
der Küche findet man aber oft Zustände, die jeder
Beschreibung spotten. Vor allem ist es zu bedauern,
daß dieser Raum bei besonders beschränkten Verhältnissen
auch noch als Schlafstätte dienen muß. Hier zeigen
sich die Folgen jener schlechten Wohnsitte, die auch in
der Kleinwohnung die gute Stube, die sogenannte kalte
Pracht, nicht entbehren will, diesen Raum aber nicht
benutzt. Das ausschließliche Wohnen in der Wohnküche
aber bildet, besonders bei Familien mit Kindern, wirklich
nicht das Ideal einer gesunden Wohnungsfürsorge".

Wenn auch diese Aussetzungen nicht durchwegs auf
unsere schweizerischen Verhältnisse und Wohnsitten zu-
treffen, so enthalten sie doch manchen beherzigenswerten
Wink. Wir haben schon in verschiedenen Städten Wohn-
küchen besucht und mit den Mietern darüber gesprochen.
Im allgemeinen ist der Schweizer Arbeiter, der hinsichtlich
Wohnung etwas höhere Ansprüche stellt als der deutsche
Arbeiter, nicht besonders für die Wohnküche eingenommen ;
namentlich die Frau wünscht sich eine Küche, wo sie
allein schalten und walten kann. Man wird sich daher
bei Erstellung von Wohnhauskolonien für Arbeiter oder
Angestellte die Sache wohl siberlegen müssen, ob die
Wohnküche wirklich eine Ersparnis bringt, die mit den
damit verbundenen gesundheitlichen Nachteilen und mit
dem Mangel an eine gewisse Behaglichkeit in keinem
richtigen Verhältnis steht. Unsere Schweizer Frau ist
sich vorläufig nicht an die Wohnküche gewöhnt, und
da die Frau mehr Zeit in der Wohnung verbringt als
der Mann, so soll sie in dieser wichtigen Frage auch gehört
werden, bevor man mit einem solchen Projekt vor die
Genossenschaft oder vor die Oeffentlichkeit tritt.

Es wär? für die vielen Architekten, Behörden und
Genossenschaften, die sich heute mit der Erstellung von
billigen Wohnungen beschäftigen, wohl sehr erwünscht,
wenn sich über diese Frage auf Grund von Erfahrungen
und Beobachtungen weitere Stimmen hören ließen.

llerbanaweîen.
Handwerker- und Gewerbeverein Adelboden (Bern).

Unter diesem Namen gründete sich mit Sitz in Adelboden
ein Verein, welcher bezweckt: Die Förderung der freund-
schaftlichen Beziehungen der Industriellen, Gewerbetrei-
henden und Handwerker von Adelboden, Pflege der
Solidarität, sowie Hebung alles dessen, was Handwerk,
Gewerbe, Industrie und Handel betrifft; Besprechung
und Begutachtung gewerblicher, wirtschaftlicher und öffent-
licher Fragen; Regelung des Kredit- und Submissions-
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